
1. ,,Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröff entlichung 
 einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder 
 sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der
 Verbreitung. 
 Anzeigenaufträ ge/Abschlüsse sind für jede Ausgabe, Teilaus-
 gabe,Ausgabenkombination oder sonstige Verlagsdruckschrift
 soweit diese unterschiedliche Preise haben, gesondert zu 
 tätigen.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröff entlichung innerhalb 
 eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 
 Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
 Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
 seit Erscheinen der ersten Anzeige  abzuwi ckeln, sofern die 
 erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
 und veröff entlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der 
 vereinbarten bzw. in Ziff er 2 genannten Frist auch
 über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere 
 Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
 zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
 weiterer Rechtspfl ichten, den Unterschied zwischen dem 
 gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
 sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
 entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko-
 bereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Milli-
 meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
 umgerechnet. 

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
 ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben
 oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröff entlicht
 werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, 
 dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt
 werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszufüh-
 ren ist. Für die Aufnahme von solchen Aufträ gen wird 
 keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftrag-
 geber die Gültigkeit des Auftrags ausdrücklich davon 
 abhängig gemacht hat. Rubrizierte Anzeigen werden in der
 jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der
 ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Ab-
 rufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen 
 des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach ein-
 heitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages
 abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze
 oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren
 Veröff entlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies 
 gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben wer-
 den. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
 eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
 die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
 Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
 Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
 Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber
 unverzüglich mitgeteilt. Redaktionelle Hinweise auf eine Bei-
 lage können nicht verbindlich zugesagt werden.

 Ein Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz entfällt, 
 wenn mehrere Beilagen zusammen haften und beigefügt 
 werden, wenn Beilagen bei der Zustellung herausfallen 
 oder deren Sauberkeit durch den Einlegevorgang
 leidet. Bei Belegung von Teilen der Aufl age wird keine
 Gewähr dafür übernommen, dass das gewünschte Gebiet
 ausschließlich und vollständig erfasst wird. Der Verlag 
 kann bei Beilagenaufträgen eine Alleinbelegung und 
 Konkurrenz ausschluss nicht zusichern.

8. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens zwei Seiten 
 an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
 aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
 erkennbar sind, werden als solche vom Verlag
 mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
 freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 
 verantwort lich. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermitt-
 lungen übernimmt der Verlag keine Haftung. Für
 undeutlich geschriebene Texte, erkenn bar ungeeignete
  oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag
 unverzüglich Ersatz an. Im übrigen werden Aufträge mit 
 der geschäftsüblichen Sorgfalt übernommen und geprüft. 
 Der Verlag gewährleistet für die für den belegten Titel übliche 
 Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen geg-
 ebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise
 unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem
 Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung
 oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
 Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
 wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte Frist verstrei-
 chen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
 der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung
 oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schaden-
 ersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Ver -
 schulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Hand-
 lung sind - auch bei telefonischer Auftragserteilung - 
 ausgeschlossen; Schadenersat zansprüche aus Unmöglichkeit 
 der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorher-
 sehbaren Schadens und auf das für die betreff ende Anzeige 
 oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz 
 und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen 
 Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Ver-
 lages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaf-
 ten bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
 haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrläs-
 sigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegen-
 über Kaufl euten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Um-
 fang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
 betreff enden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen 
 müssen - außer bei nicht off ensichtlichen Mängeln - innerhalb 
 von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg gel-
 tend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
 fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtig
 keit der zurückge sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksich-
 tigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
 sendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden, 
 andernfalls gilt der Abzug als genehmigt.
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12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird  
 die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der  
 Berechnung zugrunde gelegt. 

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die  
 Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung  
 der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der  
 Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufen- 
 den Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere  
 Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nach- 
 lässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die  
 Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsver- 
 zug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Be- 
 zahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus- 
 zahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der  
 Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,  
 auch während der Laufzeit eines Anzei genabschlusses das Er- 
 scheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprüng- 
 lich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Be- 
 trages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbe- 
 träge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzei- 
 genbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages wer- 
 den Anzeigen ausschnitte, Belegseiten oder vollständige Beleg- 
 nummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft wer 
 den, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheini- 
 gung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung  
 der Anzeige. 
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und  
 Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu  
 vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter  
 Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über  
 mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei- 
 tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten  
 Anzeige beginnenden lnsertionsjahres die in der Preisliste oder  
 auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder - 
 wenn eine Auflage nicht genannt ist - die durchschnittlich ver- 
 kaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnitt- 
 lich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalender- 
 jahres unterschritten wird. Eine Auflagenverminderung ist nur  
 dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei  
 einer Auflage bis zu 64.000 Exemplaren 20 v. H. beträgt. Darü- 
 ber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche  
 ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem - 
 Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass  
 dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten  
 konnte.

18. Bei Zifferanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und  
 rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines or- 
 dentlichen Kauf manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf  
 Zifferanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weiter- 
 geleitet. Die Eingänge auf Ziffer anzeigen werden vier Wochen  
 aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind,  
 werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag  
 zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im  
 Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die  
 eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des  
 Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von  
 geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist 
 der Verlag nicht verpflichtet.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an  
 den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung  
 auch in elek tronisch übermittelter Anzeigen endet spätestens  
 drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit  
 Kaufleuten juristischen Personen des öffentlichen Rechtes oder  
 bei öffentlichen rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Ge- 

 richtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Ver- 
 lages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, be- 
 stimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren  
 Wohnsitz. Anzeigenaufträge/Ab schlüsse sind für jede Ausgabe,  
 Teilausgabe, Ausgabenkombination oder sonstige Verlags- 
 druckschrift, soweit diese unterschiedliche Preise haben, geson- 
 dert zu tätigen. Ein Anspruch auf rückwirkenden Nachlass er- 
 lischt, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf des  
 Abschlussjahres geltend gemacht wird.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 

A Mit Erteilung des Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber  
 die Preisliste, die Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbe- 
 dingungen des Verlages an. Die Zusätzlichen Geschäftsbedin- 
 gungen gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäftsbe- 
 dingungen vor. Weichen Auftrag oder die ihm vom Auftragge- 
 ber zugrunde gelegten Bedingungen von den Allgemeinen  
 oder Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages ab, so  
 gelten die Bedingungen des Verlages, wenn nicht der Auftrag- 
 geber binnen sechs Tagen seit Auftragsbestätigung durch den  
 Verlag schriftlich widerspricht. 

B Bei Änderung der Preislisten treten die neuen Bedingungen  
 auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht aus- 
 drücklich schrift lich eine andere Vereinbarung getroffen wor- 
 den ist. 

C Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, Kol- 
 lektiven, PR-Beilagen und Sonder-Seiten besondere Anzeigen- 
 preise festzu setzen. 

D Abstellungen sind schriftlich zu übermitteln, Satzkosten kön- 
 nen in Rechnung gestellt werden. 

E Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und  
 die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung  
 gestellten Text - und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt  
 es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen  
 aus der Ausführung des Auf trages, auch wenn er nicht rechtzei- 
 tig sistiert wurde, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist  
 nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen,  
 ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Bei Anzeigen  
 und Prospektbeilagen haftet der Auftraggeber für Weite rungen  
 und Schädigungen, die sich für den Verlag, insbesondere auf- 
 grund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen und  
 Vorschrif ten, durch deren Veröffentlichung oder Mitnahme er- 
 geben können. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages ver- 
 pflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten der Veröffentlichung  
 einer eventuellen Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche  
 Behauptungen der veröffentlich ten Anzeige bezieht, zu tragen,  
 und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 

F Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet,  
 sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den  
 Werbungtrei benden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die  
 vom Verlag gewährte Mittiervergütung darf an die Auftragge- 
 ber weder ganz noch teil weise weitergegeben werden. Volle  
 Provision nur bei kompletter Auftragsabwicklung (reprofähige  
 Vorlagen etc.) Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen disponiert  
 werden, werden nicht provisioniert. 

G Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung  
 von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. 

H Gemäß§ 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der  
 Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und Liefer- 
 daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespei- 
 chert werden.


